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Pflanzenschutzworkshop am 13. September 2016  
„ Flavescence dorée  – Ausbreitungswege und Vektoren “  

 
Weinbauschule Krems, Wiener Straße 101 in 3500 Krems 

 

Arbeitsergebnisse 
 
 
 
10.00 Uhr Eröffnung und Begrüßung  
 Präsident DI Dr. Josef Rosner 
 
 Neue Einblicke in die Epidemiologie von Flavescence dorée  
 Reisenzein Helga, Mag., AGES - Institut für Nachhaltige Pflanzenproduktion 
 
 
  

 

 

 

Österreichische Arbeitsgemeinschaft  
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Diskussion:   Dass ein großes Gefahrenpotential in dieser Krankheit steckt, ist absolut zu 
bestätigen. Die Anbaubedingungen und die Struktur im österreichischen Weinbau können eine 
epidemische Ausbreitung fördern. Es gibt Infektionsherde von GFD, wo noch keine ARZ auftritt. 
Kommt diese dann dazu, kann es zu massiven Infektionen kommen. 
 
Aus den Nachbarstaaten einwandernde Zikaden können infiziert sein und Erstinfektionen auslösen. 
Beim ersten Krankheitsausbruch ist eine genaue Umfeldanalyse unbedingt erforderlich. Die Rate 
von infektiösen ARZ ist zurzeit zwar relativ gering darf jedoch nicht zur Sorglosigkeit verleiten.  
 
Die Frage von Schadschwellen für eine mögliche Erregerübertragung stellt sich in diesem 
Zusammenhang. In Slowenien und Italien gibt es dazu Schadschwellen. Im Burgenland findet das 
Monitoring ARZ in den Befallszonen ebenfalls nach Schadschwellen statt. Heuer ist es bis dato zu 
keinen Überschreitungen gekommen. 
 
Clematis, Erlen und der Götterbaum können von FD infiziert werden und sollten im 
Weingartenumfeld auf mögliche Symptomausprägungen kontrolliert, oder zumindest auf ein 
stärkeres Vorkommen monitiert werden. 
 
Direktträger (Uhudler) können maskiert infiziert sein. Die Sorten dürften dafür entscheidend sein. In 
Befallsgebieten kann sich hier ein möglicher Befallsherd relativ unbemerkt etablieren. In der 
Steiermark laufende Forschungsprojekte zu GFD und ARZ sind momentan abgeschlossen. 
Fortsetzungen dazu gibt es allerdings.  
 
Zur praktischen Umsetzung der Ergebnisse und zu Ausbreitung von Phytoplasmen in Waldgebieten 
gibt es weiterführende Projekte.  
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Die Verbreitung ist auch mit Pflanzmaterial möglich. Für eine flächige Ausbreitung spielt das eher 
eine untergeordnete Rolle. Unterlagsreben allerdings sind  kaum symtomtragend und können 
dadurch die Krankheit in die Vermehrungsprozesse und damit in eine Weiterverbreitung tragen. 
 
GFD hat unterschiedlich aggressive Rassen. FDp ist vermutlich aggressiver als FD-C. Als 
besonders anfällig gilt die Sorte Sämling 88, die als Indikatorpflanze verwendet werden kann. 
Früherkennung und rasches agieren ist absolut notwendig um unkontrollierbare Ausbrüche zu 
verhindern. Eine behutsame Informationsstrategie ist wichtig, um unnötige Panikreaktionen bei den 
Weinbauern zu verhindern. 
 
Das weit verbreitete Stolbur mit ähnlichen Symptomen erschwert die Felddiagnose und damit die 
Bekämpfung von GFD. Eine rigorose Rodung aller symtomtragender Stöcke (Stolbur/GFD) mit 
finanzieller Abgeltung könnte ein Lösungsansatz sein. 
 
In Frankreich spielt GFD eine große Rolle, wird aber in den Weinbaugebieten unterschiedlich gut 
kontrolliert und bekämpft. Der Vektorenbekämpfung (ARZ….) kommt dabei eine besondere 
Bedeutung zu. 

 
 
 

 Die Amerikanische Rebzikade und die Goldgelbe Verg ilbung der Rebe (GFD) 
 in der Steiermark 
                         Blaha Juliane, Mag. Dr., Amt der Steirischen Landesregierung,  
 Abteilung 10 Land- und  Forstwirtschaft  
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 Josef Klement, Ing., LK Steiermark:            
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Diskussion: 
 
In das nördliche Weinviertel ist die ARZ  aus Tschechien eingewandert. Die Bemühungen zum besseren 
Informationsaustausch mit den Kollegen jenseits der Grenze laufen. Mit Ungarn und Slowenien funktioniert 
der Informationsaustausch gut. 
 
Betriebe mit Insektizidverzicht im ÖPUL haben in den Befallszonen mit GFD die Möglichkeit, Insektizide aus 
der biologischen Produktion einsetzen zu können. Prämienkürzungen sind damit dann nicht verbunden.  
 
Die angeordneten Bekämpfungsmaßnahmen der ARZ werden in der Steiermark durch die Landesregierung 
stichprobenartig kontrolliert. 
 
Spruzit soll nach Firmenempfehlung nicht mit Netzschwefel gemischt werden. Erfahrungen aus der Praxis 
zeigen, dass nicht bei jeder Anwendung von Mischungen Verbrennungen auftreten. Letztendlich trägt der 
Anwender selber das Risiko. Biobetriebe weichen daher oft auf Backpulver aus.  
 
Betriebe mit Insektizidverzicht müssen bei der ARZ-Bekämpfung zugelassene Insektizide aus der 
biologischen Produktion einsetzen, ansonsten muss mit Prämienkürzungen gerechnet werden. Die 
Mischbarkeiten mit Fungiziden aus der IP sind jedoch vielfach nicht geklärt. Ein Ausstieg aus beantragten 
ÖPUL-Maßnahmen kann jedenfalls Prämienrückzahlungen zur Folge haben. 
 
Ungepflegte Weingärten die gem. Landesverordnung nicht fristgerecht saniert werden, erhalten einen 
Rodungsbescheid.  
 
Die Maßnahmen in der Steiermark sind erfolgreich und verhindern eine epidemische Ausbreitung von GFD. 
Die jährlichen Monitorings bestätigen diese Entwicklung. 
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 Monitoring der Amerikanischen Rebzikade in Niederö sterreich 
 Strauß Gudrun, Mag.,  AGES – Institut für Nachhaltige Pflanzenproduktion 
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Diskussion: 
 
2015 ist die ARZ erstmalig im nördlichen Weinviertel festgestellt worden. Die betroffenen 
Weinbauern wurden sofort über den Rebschutzdienst davon in Kenntnis gesetzt. Die Weinbaupolitik 
war von Anfang an in den Informationsfluss eingebunden. 
 
Derzeit läuft die Bekämpfung der ARZ auf der Basis von Empfehlungen. Das Vorkommen ist noch 
sehr lokal begrenzt. Eine weitere Ausbreitung kann aber nicht ausgeschlossen werden. Wichtig in 
diesem Zusammenhang sind die Kontakte zu den Pflanzenschutzdiensten in den Nachbarstaaten. 
Während in Tschechien das Problem noch wenig ernsthaft betreut wird, findet in der Slowakei an 
der Uni in Nitra ein deutliches bemühen zur ARZ statt. Ein jährliches Meeting auf technischer Ebene 
fördert den Wissensaustausch zu GFD. 
 
In Bezug auf die Vektoren werden wissenschaftliche Arbeiten vorangetrieben. Gleiches gilt auch für 
das Wirtspflanzenspektrum. Beides wird immer wieder um Arten ergänzt.  
 
Tschechiens Schutzgebietsstatus bei GFD besteht derzeit weiter und erschwert 
Rebenverbringungen heimischer Rebschulen.  
 
Die Erfahrungen aus der Steiermark und dem Burgenland lassen vermuten, dass eine 
eigenständige Population etwa 3 Jahre nach dem Erstfund von adulten Tieren etabliert ist. Da im 
nördlichen Weinviertel auch bereits Larven gefunden wurden, ist die ARZ offensichtlich dort – lokal  
begrenzt – schon etabliert. 
 
 
 
    
 
 
 GFD – Erstbefall und Erfahrungen aus dem Burgenlan d  
 Pachinger Daniel, LK-Burgenland 
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Diskussion: 
 
Die Sensibilisierung der Weinbauern ist wichtig, um den Ernst der Situation bewusst zu machen. 
Das mediale Aufsehen in der ORF Sendung „Report“ hat, obwohl sehr einseitig und tendenziös  
dargestellt, unter dem Strich einen Informationswert für die Öffentlichkeit. Die Aufgaben des 
Pflanzenschutzdienstes konnten gut dargestellt werden. 
 
Gesetzte Pflanzenschutzmaßnahmen in den Beobachtungsgebieten haben heuer offensichtlich zur 
Reduktion der ARZ Population beigetragen. Die Entwicklung der Fangzahlen lässt das zumindest 
vermuten. Praxisversuche dazu sollen das zukünftig auch im Burgenland untermauern. 
 
Die Gruppe der Insektizidgegner im Burgenland hat auch Vorbehalte gegen natürliche 
Pyrethrumprodukte und stellt eine aktive Bekämpfung der ARZ generell in Frage. 
 
Der burgenländische Seewinkel ist umgeben von Gebieten, wo kein Weinbau betrieben wird. Eine 
natürliche Zuwanderung der ARZ ist daher kaum möglich. Das dürfte der Grund sein, warum bisher 
dort keine Tiere gefangen wurden.  
 
Aufgelassene und ungepflegte Weingärten stellen ein großes Gefahrenpotential in Bezug auf die 
Etablierung einer ARZ Population und der Ansiedelung von GFD dar. So entstehen Befallsinseln, 
von denen mögliche Epidemien ausgehen können. Der Pflanzenschutzdienst des Burgenlandes will 
gemeinsam mit den Weinbauern auf diesen Umstand aufmerksam machen, und mit den 
verantwortlichen Behörden auf Bezirksebene verstärkt Sanierungen solcher Weingärten erwirken, 
und falls keine anderen Möglichkeiten zur Verfügung stehen, auch die Rodung des befallenen 
Weingartens zu veranlassen.  
 
Untersuchungen zeigen, dass etwa 5 von 100 adulten ARZ tatsächlich mit GFD infiziert sind.  
 
Im Burgenland wurde in den Befallszonen eine Schadschwelle von 5% befallene oder besiedelte 
Blätter festgelegt. 400 Blätter werden dabei untersucht. 20 gefundene Larven werden toleriert. Erst 
nach einer Überschreitung wird eine verpflichtende Bekämpfung vorgeschrieben. Es ist bis dato 
noch zu keiner Überschreitung in 2016 gekommen. 
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Ganz wichtig wird sein, bei den Weinbauern das notwendige Problembewusstsein zu schaffen, 
sodass ein rechtzeitiges Erkennen der Gefahr, die Vorbeugung  und schließlich die Durchführung 
von Eindämmungsaktionen stattfindet.  
 
 
 Aufbau der Informplattform "www.rebschutzdienst.at " zum Auftreten der  
  Amerikanischen Rebzikade in Österreich   
 Kührer Erhard, Ing., Wein- und Obstbauschule Krems 
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Diskussion: 

 
Die Darstellung der Fänge von ARZ in www.warndienst.at  ist ein wichtiger Beitrag zur 
Kommunikation und zur Schaffung eines Problembewusstseins innerhalb der Weinbauernschaft 
aber auch der Öffentlichkeit.  
 
Zum laufenden Projekt wurde ein neuerlicher Antrag für 2017/18 beim BMLFUW eingereicht. Mit 
einer Entscheidung wird bis Ende November gerechnet. Die Aussichten auf eine Verlängerung und 
neuerliche Projektgenehmigung sind gut, zumal die bisherige Umsetzung sehr erfolgreich war. 
 
Die Einpflege der Fangzahlen wird von Experten in den Bundesländern nach einer Freigabe durch 
einen Supervisor direkt durchgeführt. Der AGES kommt dabei eine besondere fachliche und 
wissenschaftliche Bedeutung zu.  
 
Das Programm wird so generiert, dass standortbezogene Warnmeldungen und 
Bekämpfungsempfehlungen abgegeben werden können. Der Weinbauer muss die Entscheidung 
über eine Bekämpfungsmaßnahme dann anhand seiner Situation und Beobachtungen in den 
eigenen Weingärten selber treffen. 
 
Die Ausbreitung  der ARZ geht ganz klar von den umliegenden weinbautreibenden Nachbarstaaten 
aus. Eine Zusammenarbeit mit den dortigen Pflanzenschutzdiensten ist daher besonders wichtig, 
damit mögliche Verbreitungswege rechtzeitig erkannt werden können. 
 
Das Vorkommen von weiteren Wirtspflanzen im Umfeld von Weingärten ist besonders zu beachten 
und muss in mögliche epidemiologische Überlegungen miteinbezogen werden. Gleiches gilt für das 
Vorkommen von weiteren möglichen oder potentiellen Vektoren, deren Infektionsverhalten jedoch 
noch wissenschaftlich abzuklären ist. 
  


